
 

 

Die Bürgerinformation ist kein Amtsblatt im Sinne der kommunalrechtlichen Vorschriften. 

Ausgabe 92 / Juli 2021 

Grußwort des Ersten Bürgermeisters Helmut Zech 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
nachdem die letzten Monate von der Corona-Pandemie und den entsprechenden Maßnah-
men geprägt waren und uns alle im gewohnten Lebensablauf eingeschränkt haben und leider 
auch Einige aus unserer Gemeinde erkrankt sind, können wir momentan - aufgrund einer 
guten Impfquote, wofür ich meinen Dank an Herrn Landrat Löwl und seinem Team richte - 
mit mehr Zuversicht in das nächste halbe Jahr gehen. 
Wir als Gemeinde, egal ob Verwaltung, Kinderhäuser, Bauhof oder Kläranlage, haben in 
dieser Zeit immer versucht, den gewohnten Service für Sie aufrecht zu halten. Besonders 
den Mitarbeiter:innen mit Kundenkontakt und auch dem Personal in unseren Kinderhäusern 
war bewusst, wie wichtig „offene Häuser“ für Sie waren. 

Die Schutz- und Hygienemaßnahmen der Bundesregierung waren größtenteils nachvollziehbar und haben ihren 
Beitrag geleistet, uns gut durch die Pandemie zu führen. 
Finanziell hätte der Rückgang der Gewerbesteuer ein großes Loch in den gemeindlichen Haushalt gerissen. 
Durch den finanziellen Ausgleich der Gewerbesteuer hat die Bundesregierung auch unsere Gemeinde unter-
stützt, sodass ein finanziell ausgeglichener Haushalt möglich war. In der Gesamtbetrachtung muss die Gemein-
de aber weiterhin die Einnahmenseite verbessern, um in ihre Zukunft investieren zu können. Themen wie 
Wohnungsraum, erneuerbare Energien und Klimaschutz erfordern entsprechende Investitionen, welche ohne 
Eigenmittel nicht wirtschaftlich darstellbar sind. 
Wie sich das vergangene Jahr auf die psychische Entwicklung gerade bei Kindern und Jugendlichen auswirken 
wird, bleibt abzuwarten. 
Allen, die in der Pandemie ihren Beitrag zum Gelingen einer guten Versorgung unserer Bevölkerung beigetra-
gen haben, möchte ich nochmals meinen besonderen Dank aussprechen.  
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
gehen Sie mit Zuversicht und Vertrauen, aber auch weiterhin mit dem nötigen Respekt vor dieser Pandemie in 
die kommende Zeit. 
 

 

Ihr Helmut Zech 

Erster Bürgermeister der Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn 

Bürgerinformation 
der 
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Die Gemeinderatssitzungen  
der Gemeinde Pfaffenhofen  

a.d. Glonn finden  
im Gemeinschaftshaus  

Unterumbach (Reisererstr. 5)  
an folgenden Terminen statt: 

2021 

 21.06. 12.07. 
09.08. 13.09. 04.10. 
25.10. 15.11. 06.12. 

 

Beginn ist jeweils 19:30 Uhr. 
 

Kurzfristige Änderungen 

vorbehalten! 

Gemeinderatssitzungen Fundbüro im Rathaus 

Derzeit wird folgendes verwahrt: 
Fahrradtacho, Silberring, Fahrrad, Fahrradhelm, Pullover, Rucksack,  

Damenhalsketten, div. Schlüssel und ein Luftgewehr 
Ansprechpartnerin im Rathaus: Frau Schneider, 08134/25 79 8 - 10 

Meldung von defekten Straßenbeleuchtungen  
per Smartphone-App 

Liebe Bürger:innen, 
da wir hier auf Ihre Mithilfe angewiesen sind, informieren 
Sie uns bitte, falls Ihnen defekte Leuchten im  
Gemeindegebiet bekannt sind. 
Um die Meldung zu vereinfachen, können Sie 

der Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn defekte Straßenbe-
leuchtungen auch per Internet (https://
kommunalportal.bayernwerk.de/app/#/09174137/overview) 
oder über die App der bayernwerke (scannen Sie hierzu mit 
Ihrem Smartphone den QR-Code rechts) melden.  
Anschließend stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, um 
den Schaden an der Straßenbeleuchtung zu beschreiben und zu melden. 
Natürlich können Sie auch weiterhin defekte Straßenlampen direkt per  
E-Mail info@pfaffenhofen-glonn.de, telefonisch unter 08134/25798-0 
oder persönlich im Rathaus melden. 
Hier bitten wir sie folgendes zu beachten: 
Wir bitten Sie, uns bei Meldung einer defekten Straßenlampe,  
 den genauen Lampenstandort (Straße und Hausnummer),  
 die „Lampen-Nummer“ und  
 das Schadensbild (Lampe komplett ausgefallen, Lampe schaltet aus/

ein usw.) 
mitzuteilen. 

Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn 

2.399 

  

Pfaffenhofen a.d. 
Glonn 

530 

Ebersried 204 

Egenburg 802 

Oberumbach 149 

Unterumbach 466 

Wagenhofen 157 

Weitenried 29 

Bayerzell 20 

Stockach 20 

Miesberg 19 

Kaltenbach 6 

Einwohnerstand 

am 01.06.2021 

Haupt- & Nebenwohnung 

Rathaus & Gemeinderat 

Neues aus dem Einwohnermeldeamt/Passamt 

Seit 01. Januar 2021 können Kinderreisepässe 
nur noch mit einer maximalen Gültigkeit von  
12 Monaten ausgestellt werden. Auch eine Aktu-
alisierung/Verlängerung (z.B. neues Foto) des 
Kinderreispasses kann nur noch max. 12 Monate 
betragen. Vor dem 01.01.2021 ausgestellte Kin-
derreisepässe behalten ihre Gültigkeit (max. 6 
Jahre), bis eine Aktualisierung/Verlängerung  
nötig ist, dann muss auch hier die Gültigkeit auf 
max. 12 Monate gekürzt werden. 
Die Kosten für einen Kinderreisepass betragen 
13,- €, eine Aktualisierung/Verlängerung kostet 
6,- €. 
Wird ein für mehrere Jahre gültiges Dokument für Kinder gewünscht, 
kann anstelle des Kinderreisepasses auch ein Personalausweis oder  
Reisepass beantragt werden. 
Weiter haben sich die Gebühren für den Personalausweis für Personen 
ab 24 Jahren seit Januar 2021 auf 37,- € erhöht. 
Bei Fragen wenden Sie sich an Frau Schneider, 08134/25 79 8 - 10 

Bild Quelle: Bundesminis-
terium des Innern, für Bau 
und Heimat  

Bild Quelle: Bayernwerk AG 

Bild Quelle: SSchneider 

Alle Texte dieser Seite: GemeindePfaffenhofen a.d. Glonn 
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Sehr geehrte Bürger:innen, 
die Themen erneuerbare Energien & Klimaschutz bewegen die Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn schon seit 
vielen Jahren. 
Zu diesem Zweck wurden auf vielen Dächern von gemeindlichen Gebäuden Photovoltaikanlagen installiert, 
eine Nahwärmeversorgung mit Hackschnitzeln als Energieträger in Pfaffenhofen a.d. Glonn entwickelt und 
umgesetzt, im Ortsteil Unterumbach intensiv geplant und den Bürger:innen angeboten. Leider konnte das Vor-
haben wegen der geringen Nachfrage in Unterumbach nicht verwirklicht werden. Man könnte aber auch sagen, 
dass damals eventuell die Zeit noch nicht reif genug war. 
Nun haben, nicht zuletzt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts und die Erklärung der Bundesregierung zur 
Klimaneutralität, dem Thema extremen Nachdruck verliehen. 
Wir als Gemeinde waren schon frühzeitig aus klimaschutz - und wirtschaftlichen Gründen in diesem Bereich 
sehr aktiv. 
Nun könnten wir durch eine weitere sehr innovative Idee einen weiteren Schritt zur CO² Reduzierung und zum 
Klimaschutz leisten. 
Um Sie frühzeitig in unsere Überlegungen einzubinden und Ihnen die Gelegenheit zu geben, das geplante  
Unternehmen mit Betriebsgelände hautnah zu erleben, wurde in der Gemeinderatssitzung vom 31.05.2021  
besprochen, Sie zu einer Bürgerfahrt nach Sterzing einzuladen. Ausführliche Informationen zum geplanten 
Projekt „Bio Energy Glonntal GmbH“ finden Sie auf der Homepage der Gemeinde im Anhang an das Gemein-
deratsprotokoll vom 31.05.2021. 
 

Die Busfahrt ist am 4. September 2021 mit folgendem Ablauf, vorbehaltlich der allgemeinen Coronalage,  
geplant. 
Ablaufplan: 
 07:30 Uhr Abfahrt am Bauhof (Kommunalhof 1, 85235 Pfaffenhofen a.d. Glonn/Parkplätze vorhanden) 
 kleine Brotzeit im Bus 

 ca.10:15 Uhr Ankunft in Sterzing mit ca. 1,5 stündiger Besichtigung der Bio Energy Anlage Wipptal 
 anschließend gemeinsames Mittagessen 

 nach dem Mittagessen bis 16:30 Uhr besteht die Möglichkeit Sterzing zu erkunden. 
 16:30 Uhr Rückfahrt nach Pfaffenhofen a.d. Glonn 

 ca. 20:15 Uhr Ankunft in Pfaffenhofen a.d. Glonn 

 

Liebe Bürger:innen, da das Vorhaben an der ST2051 geplant ist und auf der Gemarkung  
Unterumbach zu liegen kommen könnte (siehe Lageplan, „rot“ markierte Fläche), möchte die Gemeinde vor-
rangig natürlich die Bürger:innen aus Unterumbach zu dieser Infofahrt einladen. 
Natürlich können aber auch Interes-
senten aus den anderen Gemeinde-
teilen teilnehmen, sofern unser ge-
buchter Bus noch entsprechend Platz 
bietet oder diese zum Treffpunkt 
direkt nach Sterzing (Eigenanreise) 
kommen. 
Wir bitten Sie bei einer eventuell 
langen Anmeldeliste um entspre-
chendes Verständnis. 
Bei den Anmeldungen aus dem 
Ortsteil Unterumbach wird nach An-
meldungseingang entsprechend eine 
Zusage erteilt. 
Bitte mailen Sie ihre verbindliche 
Anmeldung an Frau Schneider unter 
sandra.schneider@pfaffenhofen-

glonn.de  
 

Mit besten Grüßen 

 

 

Helmut Zech, Erster Bürgermeister 

Bürgerfahrt nach Sterzing 

Text/Lageplan: Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn 

möglicher 
Standort 
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Text/Foto: Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn 

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist die schnelle Nachverfolgung und Unterbrechung von Infektionsket-
ten essenziell. Um im Alltag, vor allem nach dem Lockdown, eine lückenlose Nachverfolgung von Kontakten 
durch die Gesundheitsämter zu ermöglichen, sind aktuell u.a. Gaststätten, Unternehmen und andere Einrichtun-
gen verpflichtet, Kontaktdaten zu erfassen. 
Um die Gästeregistrierung sowie die Übermittlung von Kontaktdaten an die Gesundheitsämter zu vereinfachen, 
hat das Staatsministerium für Digitales (StMD) nach Durchführung eines Vergabeverfahrens eine landesweite 
Lizenz für die Luca-App erworben. Das StMD bietet damit allen Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen,  
Organisationen und Behörden in Bayern die Möglichkeit, Luca kostenfrei zu nutzen. So wird den bayerischen 
Gesundheitsämtern eine digitale und damit schnelle und effektive Kontaktnachverfolgung ermöglicht. 

Diese Möglichkeit hat die Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn ge-
nutzt und sich bei der Luca-App kostenlos registriert. Ab sofort 
können sich die Besucher des Rathauses in Egenburg, welche die 
Luca-App über ihren App Store kostenlos auf ihrem Smartphone 
installiert haben, im Rathaus Egenburg über den Scan des für die 
Gemeinde erstellten QR-Codes „einchecken“. So kann nun, ohne 
viel Papiermüll zu produzieren, was uns auch sehr wichtig war, di-
gital eine schnelle Nachverfolgung und Unterbrechung von Infekti-
onsketten gewährleistet werden. 
Die Verwaltung appelliert auch an die Gaststätten, Unternehmen 
und andere Einrichtungen in der Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn, 
die viel Kundenkontakt haben, sich bei der kostenlosen Luca-App 
zu registrieren. Der Aufwand ist gering, kostenlos und die Nutzung 
für Betreiber und Kunden sehr einfach zu handhaben. 
Informationen zur Funktionsweise und dem Gebrauch der Luca-

App für Betriebe, Einzelhandelsgeschäfte und sonstige Einrichtun-
gen finden Sie auf der Website des Anbieters: https://www.luca-

app.de/. 
Dort wird mit einer Art Gebrauchsanleitung geschildert, welche 
Schritte für den Einsatz notwendig sind. Sollten darüber hinaus Fra-
gen offenbleiben, können Sie sich an bayern@luca-app.de wenden; 
Sie erhalten dann in wenigen Tagen eine Antwort. 

Auf dem Foto v.li: Erster Bürgermeister Helmut 
Zech, Frau Sandra Schneider (Bürgerbüro) und 
Herr Michael Schwaak (Geschäftsleiter) 

Das „Team Energiewende Bayern“ 
wird jetzt ganz offiziell vom Arbeits-
kreis Infrastruktur und Ortsentwick-
lung der Gemeinde Pfaffenhofen a.d. 
Glonn unterstützt. Drei Werbebanner 
wurden in der Gemeinde, in den 
Ortsteilen Egenburg, Ebersried und 
Unterumbach aufgestellt, um auf die 
jeweiligen Themenwochen des Mi-
nisteriums, welche im April, Juli und 
November vorgesehen sind, auf-
merksam zu machen.  
 

„Was kann jeder Einzelne für eine 
klimafreundliche Gemeinde tun“ 

lautet der Aufruf. 

Text/Foto: Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn 

Auf dem Foto v.li: Herr Erster Bürgermeister Helmut Zech zusammen mit Frau  
Andrea Ankner die dieses Projekt seitens der Verwaltung betreut. 

Gemeinde hat sich bei der Luca-App registriert 

„Team Energiewende Bayern“ 
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Der Arbeitskreis Infrastruktur und Ortsentwicklung informiert 

Solarland Bayern SLB GmbH 

Zeppelinstr. 11, 85748 Garching / Deutschland 

info@solarland-bayern.de, +49 (89) 7168033-0 

www.solarlandbayern.de 

 

Grüne Energie für Bayern – Jetzt Teil der Energiewende werden! 
Faktencheck 

In Deutschland wurden im Jahr 2020 ca. 51,4 Mrd. kWh Solarstrom erzeugt und somit ca. 34,9 Mio. Tonnen 
an CO2 durch Photovoltaik eingespart. Photovoltaik hatte 2020 einen Anteil von ca. 10,5% an der deutschen 
Stromerzeugung. Aktuell gibt es ca. 2 Millionen installierte Photovoltaik-Anlagen in Deutschland mit einer 
installierten Gesamtleistung von ca. 54 Gigawatt.  
Über die private Photovoltaiknutzung gibt es trotz Allem immer noch Vorurteile und Unklarheiten - daher  
beantworten wir die uns am häufigsten gestellten Fragen. 
 

Wie funktionieren Solarmodule? 

Einfach ausgedrückt: Solarmodule wandeln Sonnenenergie in elektri-
schen Strom um. In den Solarmodulen wird eine große Anzahl von So-
larzellen vereint, die innerhalb des Moduls in Reihe miteinander ver-
schaltet werden. Eine Solarzelle hat 0,5 Volt Spannung. Je nach Größe 
liefert eine Zelle Strom von 3 bis 7 Ampere. Es werden mehrere Zellen 
hintereinandergeschaltet, sodass z.B. eine Modulspannung von 34 Volt 
erreicht wird. Die effizienteste Form von Solarzellen sind monokristalli-
ne Zellen. Der Vorteil von monokristallinen Zellen ist, dass diese den 
höchsten Wirkungsgrad aufweisen: Monokristalline Zellen produzieren 
bei gleicher Fläche deutlich mehr. 

 

 

 

Bringen kleine Anlagen Rendite? 

Ja, grundsätzlich können kleine PV-Anlagen attraktive Renditen bringen, z.B. 
Erträge über die EEG-Vergütung für Einspeisung oder über den verringerten 
Strombezug, aufgrund der eigenen Stromerzeugung. Attraktive Renditen sind 
besonders dank der stark gesunkenen Preise für PV-Module möglich. Wichtig 
ist, dass Sie die für Ihre individuelle Situation effizienteste Lösung wählen und 
die Wirtschaftlichkeit einer möglichen PV-Investition exakt berechnen lassen, 
um so Ihre Investition mittels Amortisationszeit abwägen zu können. 
 

 

Im Rahmen des Projekts „Team Energiewende Bayern“ steht im Juli das Thema „Strom - im Team die Ener-
giezukunft elektrisieren“ im Mittelpunkt. 
Der folgende Artikel der Solarland Bayern SLB GmbH, soll Ihnen die Erzeugung von Strom durch Solarener-
gie näherbringen. 
Dieser Artikel ist natürlich nur eine allgemeine Information bzgl. Solarstrom. Sollten Sie sich für eine Solaran-
lage entscheiden, steht es Ihnen selbstverständlich frei, gerne auch einen Anbieter aus der Region bei der An-
gebotseinholung zu berücksichtigen. 

Text: Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn / Bilder: Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn & Bayerisches Staatsministerium für Wirt-
schaft, Landesentwicklung und Energie 

https://solarlandbayern.de/
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Was passiert mit dem überschüssigen Strom? 

Wenn die Photovoltaikanlage mehr Strom produziert, als Sie verbrau-
chen, gibt es verschiedene Lösungen.  
1. Überschuss einspeichern: Mit einem intelligenten und auf Ihren Be-
darf abgestimmten Speichersystem, kann der Überschuss in Zeiten, in 
denen keine Stromproduktion stattfindet, wie z.B. Nachts, genutzt wer-
den.  
2. Elektroauto tanken: Überschüssiger Strom kann dafür genutzt wer-
den, ein E- oder Hybrid-Auto zu laden. Hierfür wird eine Wallbox zur 
intelligenten Ansteuerung eingesetzt. 3. Warmwasser: Der Überschuss 
kann außerdem mit einem Heizstab oder einer Wärmepumpe für die 
Warmwasseraufbereitung hergenommen werden. 4. Einspeisung: Eine 
weitere Möglichkeit ist es, den Überschuss ins öffentliche Netz einzu-
speisen. Durch das EEG-Gesetz wird eine feste Einspeisezusage über 20 
Jahre festgeschrieben und gefördert. Somit erhalten Sie pro eingespeiste 
kWh eine festgelegte Vergütung. 

 

Welche Förderung gibt es aktuell in Bayern? 

Das „10.000-Häuser-Programm“ ist ein bayerisches Förderpro-
gramm für die innovative und intelligente Nutzung von erneuerba-
ren Energien. Die Bayerische Staatsregierung hat das Programm 
aufgelegt, um die dezentrale Energiewende zu unterstützen und ak-
tiv zum Klimaschutz beizutragen. 
 

4 Schritte zur eigenen Photovoltaikanlage 

1. Beratungsanfrage stellen: Ganz einfach und unkompliziert eine 
Anfrage zur Erstberatung unter www.solarlandbayern.de/kontakt 
stellen. 

2. Persönliche Beratung: Einer unserer Solarexperten nimmt Ihre 
Wünsche auf, begutachtet Ihre aktuelle Situation, ermittelt Ihren 
Bedarf und erstellt Ihnen daraufhin ein individuelles Angebot. 

3. Installation der Anlage: Sobald Sie sich für Ihre PV-Anlage ent-
schieden haben, schicken wir Ihnen ein Montageteam vorbei. 
Dieses installiert Ihre Anlage innerhalb eines Werktages und 
nimmt sie zusammen mit ihrem Netzbetreiber in Betrieb. 

4. Herzlichen Glückwunsch: Sie produzieren ab jetzt Ihren eigenen 
Ökostrom, leisten einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz und 
sparen sogar noch dauerhaft Stromkosten ein. 

 

Warum ist die persönliche Beratung vor Ort so wichtig? 

Wir überprüfen Ihr Dach und Ihre technischen Gegebenheiten vor Ort, um festzustellen, ob eine Solaranlage 
bei Ihnen überhaupt umsetzbar und sinnvoll ist. Zudem schließen wir so unvorhersehbare Hürden bei der In-
stallation aus, sodass Sie nicht mit unerwarteten Mehrkosten rechnen müssen.  
 

 

Jetzt Anfrage zur kostenfreien Beratung stellen: 
www.solarlandbayern.de | info@solarland-bayern.de  
|+49 (89) 7168033-0 

 

 

Für weitere Inhalte oder Fragen folgen Sie uns gerne auf unseren so-
zialen Netzwerken! 
Facebook: Solarland Bayern SLB GmbH | Instagram: solarlandbay-
ern 

Text/Fotos: Solarland Bayern SLB GmbH 

https://solarlandbayern.de/
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Einblick in die Projekte der Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn  
bezüglich erneuerbare Energien und Energieeinsparung / Klimaschutz 

Quelle: Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn 
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4 AED´s (automatisierter externer Defibrillator) im Gemeindegebiet installiert 

Text/Fotos: Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn 

Liebe Bürger:innen, 
Defibrillatoren können Leben retten! 
Im Rahmen des Projekts „Pfaffenhofen a.d. Glonn sagt dem plötzlichen Herz-
tod den Kampf an“ ist es gelungen, im Gemeindegebiet 4 AED´s 
(automatisierter externer Defibrillator) zu installieren. 
Durch die Unterstützung folgender Sponsoren: Bürgerstiftung Pfaffenhofen 
a.d. Glonn, Delta 4x4 Geländesport und Zubehör Handels GmbH,  
IB-Energiesysteme GmbH, W. Kalmbach GmbH & Co. KG, Riedlberger Jo-
hann, Spargel & Erdbeeren Wolf, Robert Zech, ZEPI Bauträger GmbH und 
einer voraussichtlichen Förderung durch den Freistaat Bayern, unterstützend 
von der Gesundheitsregion Frau Annette Eichhorn-Wiegand, konnten am 
Samstag, den 8. Mai 2021, alle Defibrillatoren in Betrieb genommen werden. 
Die angekündigte 30-minütige Einweisungen in den jeweiligen Ortsteilen, 
durchgeführt von Herrn Martin Grebing (Hersteller), mit Unterstützung von 
Frau Andrea Ankner (Gemeindeverwaltung), wurden leider nicht in allen 
Ortsteilen gut angenommen. 
 

In den Ortsteilen Unterumbach, Pfaffenhofen a.d. Glonn, Egenburg  
und Ebersried finden Sie den möglichen Lebensretter an folgenden Plätzen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Standorte wurden noch entsprechend beschildert und sind in der Dämmerung im gleichen Erscheinungs-
bild beleuchtet. 
Bitte nehmen Sie sich Zeit und erkunden für sich selbst in einer ruhigen Minute bei einen Spaziergang die 
Standorte. 
Wir weisen darauf hin, dass beim Öffnen des Gehäuses ein akustisches Signal ausgesendet wird. Bitte nehmen 
Sie dieses Signal als Aufforderung wahr, um selbst sofort tätig zu werden und gegebenenfalls Hilfe zu leisten. 
Ebenfalls ist es wichtig, den Einsatz des Defibrillators im Nachgang der Gemeindeverwaltung (Frau Ankner, 
08134/25798-13) zu melden, um das Gerät wieder einsatzfähig zu machen. 
 

Denken Sie daran - auch Sie könnten eventuell einmal auf Hilfe angewiesen sein! 

Einweisung Egenburg, Hauptstraße 14 (Rathaus) 

Auf dem Foto: Herr Erster Bürger-
meister Zech und Frau Andrea 
Ankner 

Einweisung Unterumbach, Reisererstraße (Feuerwehrhaus) 

Einweisung Ebersried, Schloßweg (Feuerwehrhaus) Einweisung Pfaffenhofen a.d. Glonn, Am Schulanger 
(Kinderhaus) 
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Herzliches „vergelt´s Gott“ an die Sponsoren der AED´s 

Die Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn möchte sich auf diesem Wege nochmals ganz herzlich bei den Sponso-
ren der Defibrillatoren für ihre Unterstützung bedanken. 
Diese sind: Bürgerstiftung Pfaffenhofen a.d. Glonn, Delta 4x4 Geländesport und Zubehör Handels GmbH,  
IB-Energiesysteme GmbH, W. Kalmbach GmbH & Co. KG, Riedlberger Johann, Spargel & Erdbeeren Wolf, 
Robert Zech, ZEPI Bauträger GmbH. 
In diesem Zusammenhang möchte sich die Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn nochmals in aller Form bei 
Herrn Johann Riedlberger entschuldigen, welcher bei der Einladung zum Sponsorenfoto leider verspätet einge-

laden wurde und deshalb aus termin-
lichen Gründen nicht teilnehmen 
konnte. 
 

 

Demnächst werden auch noch die 
Sponsorenschilder an allen vier 
Standorten angebracht. 

Auf dem Foto v.li.: Frau Andrea Ankner, Herr Erster Bürgermeister Zech, Frau  
Cornelia Loder, Herr Robert Zech, Herr Manfred Wolf und Herr Richard Kalmbach 

(auf dem Foto fehlt Herr Johann Riedlberger) 

Text/Fotos: Gemeinde Pfaffenhofen a.d. 
Glonn 

Freie Sicht nach allen Seiten: Hecken, Bäume und Sträucher zurückschneiden 

Das Bundesnaturschutzgesetz untersagt es, zwischen dem 01. März und dem 30. September größere Hecken, 
Bäume und Sträucher zurückzuschneiden. Diese Vorschrift dient hauptsächlich dem Schutz heimischer Tiere, 
wie z.B. Vögeln. 

Kleinere Schnittarbeiten sind allerdings auch während 
des Frühjahres und des Sommers erlaubt, sofern auf die 
in der Hecke usw. lebenden bzw. brütenden Tiere ent-
sprechend Rücksicht genommen wird. 
Ein Rückschnitt der Hecken, Bäumen und Sträucher ist 
im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht unter Um-
ständen sogar vorgeschrieben. Zum Haus und Grund-
stück gehörende Hecken usw. dürfen nämlich nicht auf 
die Straße hinauswachsen und dadurch eventuell die 
Verkehrssicherheit auf der Fahrbahn zu gefährden. Sie 
dürfen nicht in das sogenannte „Lichtraumprofil“ (s. 
Bild) der Straße oder des Geh- und Radweges hineinra-
gen. Über dem Geh- und Radweg muss ein Freiraum 
von 2,50 m - und über der Fahrbahn ein Freiraum von 
4,50 m vorhanden sein. 
Wir bitten alle Grundstückseigentümer, Ihrer Verpflich-
tung beim Rückschnitt von Hecken, Bäumen und Sträu-
chern entsprechend den Vorgaben nachzukommen. 

Für Ihre Unterstützung bedankt sich die  
Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn 

im Interesse der Verkehrssicherheit  
sehr herzlich. 

Text/Bild: Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn 
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Text/Fotos: Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn 

Sehr geehrte Interessierte zum Thema „Direktvermarktung“  
- und wie könnte diese in der Zukunft aussehen… 

Wir als Gemeinde setzten uns natürlich, neben unserer großen Anzahl von 
Hauptthemen wie Infrastruktur (z.B. Laufende Verwaltung, Straßen, Kanal, Was-
serversorgung, Breitbandausbau, Erneuerbare Energien, Kindergarten, Schule, 
Gefahrenabwehr, Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum und Arbeitsplätze 
vor Ort, Klimaschutz, Naherholung usw.), auch mit dem Thema Nahversorgung 
auseinander. 

Hierzu wurde schon vor Jahren versucht, einen mobilen Bäcker über einen 
längeren Zeitraum zu etablieren, welcher leider mangels wirtschaftlichen 
Erfolgs scheiterte. 
Die Vielzahl von hochwertigen Anbietern aus unserer Gemeinde führte 
uns nun dazu, einen erneuten Anlauf zu starten, ob nicht eine Bündelung 
bestehender Angebote zum Erfolg führen könnte. 
Das Konzept sah eine Zusammenführung aller heimischen Angebote an 
einem verkehrsgünstigen Knotenpunkt vor, der auch den überregionalen 
Durchgangsverkehr mit seiner doch sehr wichtigen Kaufkraft mitberück-
sichtigt hätte. 
Hierzu wurden folgende Anbieter aus der Gemeinde Pfaffenhofen a.d. 
Glonn ins Rathaus eingeladen: 
- farfallina´s Pattiserie 

- Schafzucht Kiemer 
- Gärtnerei Klement 
- Lamplhof - Hofmetzgerei 
- Steffelbaur 
- Stephan´s Hühnerhotel 
- Spargel & Erdbeeren Wolf 
 

Ziel Seitens der Gemeinde war hier, für die Bür-
ger:innen ein 7 Tage/24 Stunden Angebot mit überwie-
gend regionalen Produkten zu schaffen. 
Dies sollte erreicht werden durch ein kleines zentrales  
Gebäude am Kreisverkehr zwischen den Ortsteilen  
Pfaffenhofen a.d. Glonn und Wagenhofen. 
Bei den Besprechungen wurde von den Beteiligten nur 
teilweise Interesse an einer gemeinsamen Lösung ge-
zeigt. 
Die Vorgabe, dass die Gemeinde, vorbehaltlich einer 
Zustimmung durch den Gemeinderat, den Platz zur  
Verfügung stellt und das Baurecht für diesen kleinen 
Verkaufsraum in die Wege leitet, aber keine weiteren  
Investitionen ins Auge gefasst hätte, haben zu dem Er-
gebnis geführt, dass die Eingeladenen die doch erhebli-
chen Investitionskosten für Selbstbedienungsautomaten 
mit Zahlsystemen nicht als unbedingt wirtschaftlich zu-
kunftsträchtige Lösung ansahen. 
Dennoch sollte in der Bürgerinfo nochmals ein Aufruf gestartet werden, ob innerhalb oder auch außerhalb der 
Gemeinde weitere regionale Erzeuger an einer Beteiligung, einer gemeinsamen Lösung Interessiert wären. 

Gerne können sich jetzt auch regionale Anbieter, die auch außerhalb der Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn 
aktiv sind, bei der Gemeindeverwaltung (Frau Andrea Ankner andrea.ankner@pfaffenhofen-glonn.de)  

bis zum 31. August 2021 melden. 
Das entsprechende Ergebnis der Rückmeldungen, wird die Gemeinde gerne nochmals mit allen Anbietern  
gemeinsam besprechen und bei bestehendem Interesse dem Gemeinderat zur Entscheidung vorlegen. 
Anbei eine Skizze, wo ein kleines Direktvermarkter-Häusl (vorbehaltlich der Zustimmung aller Beteiligten) 
entstehen könnte. 
Wenn Sie mit diesem Thema betraut sind und diese Idee als Betreiber, Zulieferer oder Interessierter Unterstüt-
zen wollen, bitte einfach bis zum 31. August 2021 melden. 

Direktvermarkter 

Richtung Pfaffenhofen Richtung Egenhofen 

Richtung Wagenhofen 
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Neubau Pumpwerk mit Drosseleinrichtung in Ebersried 

Text/Fotos: Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn 

Der Neubau der Drosseleinrichtung mit Pumpwerk in Ebersried wurde Ende April/Anfang Mai fertiggestellt. 
Wie der Name bereits verrät, wurde eine Drosseleinrichtung erbaut, um die Wassermenge, die Richtung Klär-
anlage gepumpt wird, zu reduzieren. 
Bei den Bauarbeiten musste die Hauptwasserleitung des Wasserversorgers der Adelburggruppe umverlegt wer-
den. Zusätzlich erschwerte die Vielzahl von Versorgungsleitungen wie Strom, Straßenbeleuchtung, Breitband-
versorgung, Kanalleitungen usw. die Bauarbeiten. 
Durch die halbseitige Sperrung konnte auf eine lokale Komplettsperrung verzichtet werden, was sicherlich für 
die Anlieger zu einer gewissen Erleichterung führte. 
Für die teilwiese Blockierung der Durchfahrt (Wartezeiten bei verschiedenen zeitlich begrenzten Arbeiten) von 
bis zu ca. 8 Minuten möchte sich die Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn entschuldigen und sich für das entge-
gengebrachte Verständnis bedanken. 
Die neue Station wurde mit den Arbeiten durch die Firma Seel nun beendet und die Straßensperrung wieder 
aufgehoben. 
Im Anschluss folgt jetzt der Einbau der Pumpwerke, Leitsystem und die technische Ausstattung der Drosselein-
heit, somit verfügt die erste von noch zwei zusätzlich neu zu bauenden Pumpstationen den neusten Regeln der 
Technik und ist für die Zukunft bestens ausgestattet. 
Beim wöchentlichen Jourfix haben sich Herr Stemmer vom Ing.-Büro Mayr, Herr Bürgermeister Zech, Herr 
Seel (Kanalbaufirma) und Herr Mayr vom Zweckverband zur Wasserversorgung der Adelburggruppe über den 
Baufortschritt informiert. (s. Foto links unten) 

Geh- und Radweg Pfaffenhofen a.d. Glonn - Dietenhausen 

Der Gemeinderat hat mehrheitlich den Bau des Geh- 
und Radweges von Pfaffenhofen a.d. Glonn bis zur 
Glonnbrücke nach Dietenhausen beschlossen. 
Dank des Sonderprogramms „Stadt und Land“ kann mit 
einer staatlichen Förderung in Höhe von ca. 80% ge-
rechnet werden. 
 

Besonders möchte sich die Gemeinde Pfaffenhofen a.d. 
Glonn bei Familie Taubinger bedanken, welche zur  
Abtretung des benötigten Grundstücks bereit war. 
Nur durch die Zustimmung und die Mithilfe des/der  
Eigentümer/-s ist der Bau des Geh- und Radweges mög-
lich. 

Text/Foto: Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn 
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Gemeinde hat zum 01.02.2021 folgende Abstandsflächensatzung erlassen 

Satzung der Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn  
über abweichende Maße der Abstandsflächentiefe 

(Abstandsflächensatzung) 
 

Auf Grund des Art. 23 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern (GO) und des Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 
Buchst. a Bayerische Bauordnung (BayBO) hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn 
in seiner Sitzung am 18.01.2021 folgende Satzung 
beschlossen: 
 

§ 1  
Geltungsbereich 

Die Satzung gilt für das gesamte Gemeindegebiet. 
 

§ 2 

Abstandsflächentiefe 

Abweichend von Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO beträgt 
die Abstandsfläche im Gemeindegebiet außerhalb 
von Gewerbe-, Kern- und Industriegebieten sowie 
festgesetzten urbanen Gebieten 0,8 H, mindestens 
jedoch 3 m. Vor bis zu zwei Außenwänden von nicht 
mehr als 16 m Länge genügen in diesen Fällen 0,4 
H, mindestens jedoch 3 m, wenn das Gebäude an 
mindestens zwei Außenwänden Satz 1 beachtet. 
 

§ 3  
Bebauungspläne 

(1) Abweichende, in Bebauungsplänen festgesetzte 
Abstandsflächen bleiben unberührt. 
 

(2) Ordnen Bebauungspläne, die vor dem 1.2.2021 in 
Kraft traten, gemäß Art. 6 Abs. 5 Satz 3 BayBO die 
Geltung der jeweils geltenden Abstandsflächenvor-
schriften an, gilt auch für diese § 2 dieser Satzung. 
 

§ 4  
Von den Anforderungen dieser Satzung können Ab-
weichungen nach Art. 63 BayBO zugelassen werden. 
 

§ 5 

Inkrafttreten 

Diese Satzung am 01.02.2021 in Kraft. 
 

 

Pfaffenhofen a.d. Glonn, 19.01.2021 

 

Helmut Zech 

Erster Bürgermeister 
 

 

Anlage zur Satzung der Gemeinde Pfaffenhofen a.d. 
Glonn über abweichende Maße der Abstandsflächen-
tiefe vom 19.01.2021 

Begründung 

Art. 81 Abs. 1 Nr. 6 Buchst. a BayBO eröffnet Ge-
meinden die Möglichkeit, das Abstandsflächenrecht 
abweichend von der gesetzlichen Regelung zu gestal-
ten, wenn dies die Erhaltung des Ortsbildes im Ge-
meindegebiet oder in Teilen des Gemeindegebiets 
bezweckt oder der Verbesserung und Erhaltung der 
Wohnqualität dient. 
Nach der Rechtsprechung beschränkt sich die Rege-
lungskompetenz des Bauordnungsrechts bei der ab-
weichenden Bestimmung von Abstandsflächen auf 
im weiteren Sinne sicherheitsrechtliche Zielsetzun-
gen. Abstandsflächen können zur Sicherstellung ei-
ner ausreichenden Belichtung, Belüftung und Beson-
nung der Baugrundstücke, zur Sicherstellung von 
Flächen für Nebenanlagen, zur Herstellung des 
Wohnfriedens und zur Sicherstellung des Brand-
schutzes abweichend von den gesetzlichen Bestim-
mungen geregelt werden. In Bezug auf das Ortsbild 
sind nur gebäudebezogene Regelungen zulässig, die 
sich mittelbar auf die Gestaltung des Ortsbildes aus-
wirken. 
Die vorstehende Satzung wird im Rahmen der Er-
mächtigungsgrundlage maßgeblich zur Verbesserung 
und Erhaltung der Wohnqualität erlassen. 
Im Gemeindegebiet Pfaffenhofen a.d. Glonn sind 
nach wie vor viele Bereiche nicht überplant und be-
urteilen sich planungsrechtlich nach § 34 BauGB. 
Darüber hinaus sind in Bebauungsplänen zum Teil 
großzügige Bauräume festgelegt. In diesen Bereichen 
wird der Abstand von Baukörpern zueinander im 
Wesentlichen durch das Abstandsflächenrecht gere-
gelt. Der hohe Siedlungsdruck im Gemeindegebiet in 
der Metropolregion München und die immer weiter 
steigenden Grundstückspreise werden daher dazu 
führen, dass die Mindestmaße der gesetzlich festge-
legten Abstandsflächen weitestgehend ausgenutzt 
werden. Damit wird sich die Wohnqualität im Ge-
meindegebiet nachteilig ändern. Eine deutliche 
Nachverdichtung wird nach Auffassung der Gemein-
de auch nachteilige Auswirkungen auf den Wohn-
frieden haben. 
Die Wohnqualität ist im Gemeindegebiet in vielen 
Bereichen durch größere Abstände zwischen den Ge-
bäuden geprägt. Gerade im Gemeindegebiet werden 
Wohnformen angeboten, die im städtischen bzw. 
baulich verdichteten Raum nicht bzw. nur noch sel-
ten anzutreffen sind. Das Wohnen ist geprägt durch 
Abstand zum Nachbarn. Freibereiche um die Gebäu-
de stellen insoweit einen wesentlichen Bestandteil 
der Wohnqualität dar, insbesondere auch für Kinder. 
Die Gemeinde möchte mit dieser Satzung die Wohn-
qualität, die durch größeren Abstand zwischen den 
Gebäuden geprägt ist, erhalten und ggf. im Rahmen 
der Neubebauung von Grundstücken verbessern. 
Dies führt auch zu einer Verbesserung von Belich-
tung, Belüftung und Besonnung der Baugrundstücke 
sowie ggf. auch zu einer Verbesserung des Brand-
schutzes. 
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Der Gesetzgeber hat mit der Neuregelung der Ab-
standsflächen in Art. 6 Abs. 5 BayBO die Untergren-
ze des zulässigen Gebäudeabstands festgelegt. Die 
Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn möchte für ihr 
Gemeindegebiet höhere Standards, als vom Gesetz-
geber vorgesehen, festlegen. 
Gleichzeitig werden über größere Abstandsflächen 
auch notwendige Flächen für Nebenanlagen gesi-
chert. Der Bedarf an Flächen zur Unterbringung von 
Gartengeräten, Spielgeräten für Kinder, von Fahrrä-
dern und natürlich von Kraftfahrzeugen ist größer als 
in der Stadt. Durch die Verlängerung der Abstands-
flächen wird auch insoweit ausreichend Raum auf 
den Baugrundstücken gesichert. 
Die Gemeinde bezieht in ihre Überlegungen durch-
aus ein, dass der Gesetzgeber mit der Abstandsflä-
chenverkürzung einer Innenverdichtung und einer 
Verringerung der neuen Inanspruchnahme von Flä-
chen beabsichtigt. Die Gemeinde hält aber die Erhal-
tung und Verbesserung der Wohnqualität in ihrem 
Gemeindegebiet für vorrangig. Um trotzdem einen 
Ausgleich zwischen dem gesetzgeberischen Ziel der 
Innenverdichtung einerseits und der Wohnqualität 
andererseits zu erreichen, wird das Maß der Ab-
standsflächentiefe mit 0,8 H festgeschrieben und so-
mit die Möglichkeit der Erhöhung auf bis zu 1,0 H 
nicht vollständig ausgeschöpft. Die bisher mögliche 
Verkürzung der Abstandsflächen vor bis zu zwei Au-
ßenwänden von nicht mehr als 16 m Länge soll bei-
behalten werden. Damit werden Bestandsgebäude 
geschützt, außerdem wird auch für neue Bauvorha-
ben ein verdichtetes Bauen auf zwei Seiten ermög-
licht und so wiederum dem gesetzgeberischen Ziel 
der Innenverdichtung Rechnung getragen, ohne da-
bei das Ziel der Erhaltung und Verbesserung der 
Wohnqualität aus den Augen zu verlieren. Das Ge-
bot der Innenverdichtung kann darüber hinaus auch 
durch ein höheres Maß baulicher Nutzung erreicht 
werden, etwa durch höhere Gebäude, welche die Ab-
standsflächen einhalten. Dies wird die Gemeinde in 
ihren Planungen berücksichtigen. 
Weiterhin ist sich die Gemeinde darüber bewusst, 
dass mit der Neuregelung der Berechnung des Maßes 
der Abstandsflächentiefe z.T. eine Verlängerung der 
notwendigen Abstandsflächen gegenüber dem bishe-
rigen Recht einhergeht, wenn es durch eine gemeind-
liche Regelung unverändert beim Maß der Tiefe der 
Abstandsfläche von 1 H bleiben würde. Auch um 
eine solche Verlängerung in der Regel zu vermeiden, 
wird das Maß der Tiefe mit 0,8 H und für bis zu zwei 
Außenwänden von nicht mehr als 16 m Länge mit 
0,4 H festgesetzt. Für den Fall, dass trotzdem ein Be-
standsgebäude aufgrund der veränderten Berech-
nungsweise die Abstandsflächen nach dem neuen 

Recht nicht einhält, besteht die Möglichkeit der Ab-
weichung nach Art. 63 BayBO, um z.B. einen nach-
träglichen Ausbau von Dachgeschossen nicht an den 
Abstandsflächen scheitern zu lassen.  
Für die Entscheidung über den Geltungsbereich wur-
den alle Ortsteile einzeln auf Plänen betrachtet. Im 
Ergebnis hat sich die Gemeinde dazu entschlossen, 
die abweichenden Abstandsflächen im gesamten Ge-
meindegebiet anzuordnen. Zwar gibt es im Gemein-
degebiet unterschiedliche Siedlungsstrukturen und 
Bauweisen, im Wesentlichen ist die vorhandene Bau-
struktur in allen Ortsteilen (bis auf kleine Außenorte) 
aber vergleichbar. Die vorgenannten Ziele sollen  
daher generell im Gemeindegebiet verfolgt werden 
und damit auch Grundlage der Abstandsflächenbe-
messung sein. Im Einzelfall ist eine Korrektur über 
Abweichungen möglich. Für die sich insbesondere 
unterscheidenden Gewerbe-, Kern- und klassenurba-
nen Gebiete findet die Satzung ohnehin keine An-
wendung. Zudem bleibt es bei ggf. abweichenden 
Festsetzungen, die sich aus Bebauungsplänen erge-
ben. 
Die Gemeinde ist sich auch bewusst, dass die Ver-
längerung der Abstandsflächen gegenüber der gleich-
zeitig in Kraft tretenden gesetzlichen Verkürzung 
derselben Auswirkungen auf die bauliche Ausnutz-
barkeit von Grundstücken haben kann und damit 
auch Eigentümerinteressen nachteilig betroffen wer-
den können. Die Aufrechterhaltung einer ausreichen-
den Wohnqualität im Gemeindegebiet rechtfertigt 
indes mögliche Eigentumseinschränkungen.  
 

Bekanntmachungsvermerk: 
Die Satzung der Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn 
über abweichende Maße der Abstandsflächentiefe 
(Abstandsflächensatzung) wurde am 20.01.2021 in 
der Verwaltung der Gemeinde Pfaffenhofen a.d. 
Glonn, GT Egenburg, Hauptstr. 14, 85235 Pfaffen-

hofen a.d. Glonn, in Zimmer 01 zur öffentlichen 
Einsichtnahme niedergelegt. 
Hierauf wurde durch Anschlag an allen 
Gemeindetafeln hingewiesen. 
Die Anschläge wurden am 20.01.2021 angeheftet 
und am 19.02.2021 wieder entfernt. 
 

 

Pfaffenhofen a.d. Glonn, den 20.01.2021 

 

Helmut Zech, Erster Bürgermeister 

Text: Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn 

Wasserentnahme aus Hydranten zur Befüllung größerer Wasserbehälter 

Aus Gründen der Trinkwasserhygiene ist die Wasserentnahme aus Hyd-
ranten zur Befüllung größerer Wasserbehälter (z.B. Pools, Güllefässer) 
seit dem Jahr 2015 nicht mehr zulässig. 
Auch eine Befüllung durch die örtlichen Feuerwehren ist nicht statthaft. 
Wir bitten Sie, dies zu beachten und ihre Behälter zukünftig über den 
Trinkwasser-Hausanschluss zu befüllen. 

Text/Foto: Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn 
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Liebe Hundehalter:innen, 
bei der Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn gehen immer wieder Beschwer-
den über Verunreinigungen durch Hundekot unter anderem auf Kinder-
spielplätzen und öffentlichen Flächen ein.  
Natürlich „muss“ der Hund auch mal, aber Hundekot auf Geh- und Radwe-
gen, Kinderspielplätzen und Grünanlagen ist nicht nur ekelerregend, son-
dern auch gesundheitsschädlich, besonders für spielende Kinder. 
Leidtragende sind unter anderem Spaziergänger, die in die „Häufchen“ 
hineintreten oder die Straßenanlieger sowie ehrenamtliche Grünanlagenpa-
ten, die den Hundekot dann entfernen müssen. Mit den Verunreinigungen 
im Bereich öffentlicher Anlagen werden auch die Bauhofmitarbeiter tag-
täglich konfrontiert.  
Dieses Ärgernis kann leicht durch mehr Verantwortungsbewusstsein der Hundehalter:innen vermieden wer-
den. Achten Sie bitte darauf, wo Ihr Hund sein „Geschäft“ erledigt. Geh- und Radwege, öffentliche Wege, 
Kinderspielplätze und Grünanlagen sowie Vorgärten und Wiesen sind dafür tabu! Sollte ihr Hund dennoch an 
einer dieser Stellen sein „Geschäft“ verrichten, liegt es dann nicht - eigentlich selbstverständlich - in der Ver-
antwortung des Hundehalters, die Hinterlassenschaft des eigenen Hundes auch zu entfernen!? 

Es ist jedenfalls nicht Sache der Gemeinde oder Ihrer Mitmenschen, die Hinterlassenschaft Ihres Hundes zu 
entfernen. Hundekot ist Abfall und gehört in die Restmülltonne. Nehmen Sie doch bitte beim Gassigehen eine 
Tüte mit, um damit den Kot Ihres Vierbeiners einzusammeln und ordnungsgerecht in Ihrer Restmülltonne zu 
entsorgen. Tragen Sie so mit dazu bei, unsere Gemeinde sauber zu halten. 
Es sind nur wenige Hundehalter:innen, die sich nicht an die Regeln halten aber diese verunglimpfen leider alle 
Hundehalter:innen. Bitte helfen Sie mit, diese wenigen auf ihre Pflichten gegenüber der Allgemeinheit auf-
merksam zu machen. 
Es bereitet weder Spaziergängern noch den ehrenamtlichen Helfer:innen, die ohne Vergütung Grünflächen 
pflegen, Spaß, dem Gestank und der optischen Beeinträchtigung durch diese „Haufen“ ausgesetzt zu sein! 
Bitte melden Sie uns Personen, welche die Hinterlassenschaften ihrer Hunde nicht ordnungsgemäß aufräumen 
(Tel. 08134/25798-0 oder E-Mail info@pfaffenhofen-glonn.de). 
Die Hundehaltungsverordnung und die Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Stra-
ßen (beide Verordnungen finden Sie auf der Internetseite der Gemeinde / unten als pdf-Datei) verleihen der 
Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn hier durchaus einen Handlungsspielraum, diesem wichtigen Anliegen ent-
sprechend Nachdruck zu verleihen. 
Bitte lassen Sie Ihren Hund auch nicht unbeaufsichtigt umherlaufen, dies ist aus rechtlicher Sicht nicht zuläs-
sig! Ein Hund muss immer in sogenannter „Handlungs- und Sichtweite“ geführt werden. 
Beachten Sie bitte diese Regeln – Ihre Mitmenschen werden es Ihnen danken! 

Verunreinigung durch Hundekot – Appell an die Vernunft der Hundehalter:innen  

Änderung Ihrer Adressdaten bzw. Namensänderungen 

Wie sich in der Vergangenheit immer wieder gezeigt hat, gibt es Verzögerungen in der Postzustellung, 
Schwierigkeiten bei der Berechnung von Steuern und Gebühren, aber auch bei der Abwicklung des Gewerbes 
durch abweichende Adressdaten bzw. Namensänderungen. 
Wir weisen nochmals darauf hin, dass aus Gründen des Datenschutzes das Steuer- und Gewerbeamt, das  
Bauamt und auch keine anderen Bereiche der Verwaltung der Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn eine  
Schnittstelle zu den Einwohnermeldedaten haben.  
Demzufolge bitten wir Sie, bei einer Änderung Ihrer Adresse oder einer Namensänderung z.B. durch Heirat, 
die jeweiligen Ämter in unserer Verwaltung separat zu informieren.  
 

Betroffen sind hiervon z.B. folgende Bereiche:  
 Gewerbemeldungen, die gegebenenfalls an-/um- oder abgemeldet werden müssen 

 Adressdaten für Bescheide im Bereich Grundsteuer und Abwassergebühren 

 An- oder Abmeldungen von Hunden zur Berechnung der Hundesteuer 
 Kindergarten- bzw. Krippenkinder zur Berechnung der Förderstelle 

 

Wir bedanken uns im Vorfeld für Ihre Unterstützung.  

Text/Foto: Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn 

Text: Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn 
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Text/Fotos: Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn 

Am Sonntag den 20.06.2021 wurde am Straßenrand beim 
Ortsausgang Pfaffenhofen a.d. Glonn in Fahrtrichtung  
Unterumbach dieses Schild (s. Foto links) durch eine:n  
Unbekannte:n aufgestellt. 
Vorweg möchte ich hierzu meine Enttäuschung zum Aus-
druck bringen, da es mir in den letzten 19 Jahren als Bürger-
meister anscheinend nicht gelungen ist, dass die Menschen 
in solchen Situationen den Dialog mit mir, unseren Mitarbei-
ter:innen oder auch den Mitgliedern des Gemeinderats  
suchen sondern stattdessen anonym Schilder aufstellen. 
Und wenn es schon ein Schild sein muss, dann nicht einmal 
den Mut haben, das Schild mit dem eigenen Namen zu ver-
sehen! 
 

Aber nun gut …. 
 

Folgend meine Darstellung der Situation, mit Namen versehen, da ich es 
gewohnt bin offen meine Meinung zu vertreten. 
Für alle, die dieses Schild gesehen haben zur Erläuterung. 
Die Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn versucht, ihre Aufgaben entspre-
chend im Sinne der Abwägung für die Belange Aller zu erledigen. Aus 
diesem Grund wurden am 19. Juni die Banketten der Gemeindestraßen, 
welche im Unterhalt und der Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde 
liegen, gemäht. Die Arbeiten wurden routinemäßig wie jedes Jahr im 
Juni durchgeführt, um die eingewachsenen Straßenleitpfosten für die 
Verkehrsteilnehmer wieder gut sichtbar zu machen. (Alle anderen Stra-
ßenbaulastträger hatten bereits gemäht) 
Die Mäharbeiten werden im Juni und im Herbst jeden Jahres durchge-
führt, wobei beim ersten Schnitt in der Regel nur um die Straßenbegleit-
pfosten neben der Fahrbahn gemäht wird. Tiefere Flächen werden nicht 
komplett gemäht, um hier für Insekten ungemähte Flächen vorzuhalten. 
Bei der zweiten Mahd (ca. Okt/Nov) werden dann die kompletten Bö-
schungen und Seitenstreifen, welche im kommunalen Besitz sind, ge-
mäht. 
Diese Arbeiten sind aus Sicherheitsgründen für die Verkehrsteilnehmer 
und weiteren Aspekten wie Hangsicherung, Funktion der Entwässe-
rungsgräben usw. erforderlich. 
Ebenfalls herrscht die Meinung vor, dass Blühstreifen, welche direkt an 
der Fahrbahn angelegt sind, als Insektenfalle dienen können, da vorbei-
fahrende Fahrzeuge einige Insekten eventuell beschädigen. 
Ohne Wertung möchte ich hiermit aufzeigen, dass es nicht einfach ist 
allen Belangen gerecht zu werden. 
Da ich gerne dazu lerne und es auch keine Unfehlbarkeit meiner Person 
oder unserer Mitarbeiter:innen gibt, würde ich den Verfasser dieses 
Schildes bitten, namentlich statt anonym, seine Wünsche bezüglich der 
Mäharbeiten dem Gemeinderat vorzutragen. 
Der Gemeinderat kann dann über die Vorschläge unter dem Aspekt der 
Verkehrssicherheit usw. beraten und gegebenenfalls die Mäharbeiten 
anpassen. 
 

 

 

Helmut Zech 

Erster Bürgermeister 

Schade dass man nicht miteinander spricht ….. 
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Neues vom ErlebnisTeich mit Naturlehrpfad 

an der Räuber-Kneißl-Radweg-Station in Pfaffenhofen a.d. Glonn 

Ein Orginalodelfass aus dem Jahre 1863 wurde in mühevoller Kleinarbeit von Herrn Dieter Henkel und seinem 
Unterstützerteam ehrenamtlich zusammen gesetzt und an der Radstation des Räuber-Kneißl-Weges am Sport-
gelände des VfL Egenburg am Sportplatzweg in Pfaffenhofen a. d. Glonn zur Dauerausstellung aufgestellt. 
Wie bereits erwähnt, hat uns Herr Dahmen aus der Gemeinde Bergkirchen das Fahrgestell und das dazugehöri-
ge Odelfass gespendet, das von Herrn Bürgermeister Zech und Herrn Kalmbach abgeholt wurde. 

Wir bedanken uns herzlich bei Herrn Dieter Henkel und seinen Helfer:innen,  
sowie bei Herrn Dahmen und Herrn Kalmbach! 

Räuber-Kneißl-Radweg-Station freut sich über weitere Attraktion! 

Text/Fotos: Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn 

Auf den Fotos: Herr Dieter Henkel (linkes und rechtes Foto) zusammen mit Herrn Clauß 

Kindergartenkinder aus den gemeindlichen Kinderhäusern gestalten Tunneldurchgang vom 
Kinderspielplatz zum Erlebnisteich an der Räuber-Kneißl-Radwanderstation 

Auf Anregung von Bürgermeister Helmut Zech hat das 
Kindergartenteam, unter der Leitung von Frau Christine 
Kalmbach, mit allen Kindern die Gestaltung des neuen 
Tunnels übernommen. 
Was kann es Schöneres geben, als sich mit einem Hand-
abdruck in den vier verschiedenen Grundfarben verewi-
gen zu können. Den Kindern wurden die hautverträgli-
chen Farben auf die Hand aufgetragen und mit viel  
Geschick und noch mehr Spaß durften die Kinder, das 
Kindergartenpersonal und natürlich Bürgermeister Zech 
ihren Handabdruck auf der Tunnelinnenseite hinterlas-
sen. Anschließend wurden die Vornamen zu den jeweili-
gen Abdrücken angebracht, sodass hoffentlich auch 
noch in einigen Jahren die Handabdrücke zu den Namen 
zuzuordnen sind und jeder seinen Handabdruck wieder 
findet. 
Augenzwinkernd meinte der Bürgermeister, dass wohl, 
entgegen der Abdrücke der Kinder, sein Abdruck nicht 
mehr größer werden wird und die der Kinder natürlich 
entsprechend in den Jahren größer werden. 
Die Gemeinde hofft nun, dass diese Kunstwerke viele 
Besucher anzieht und von Vandalismus verschont blei-
ben, da es für die Kinder ein ganz besonderes Erlebnis 
war. 

Text/Fotos: Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn 
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Rindenmulch-Aktion am 08.05.2021 

Zum Schutz gegen Unkrautaufwuchs zwischen den neu gepflanzten Sträuchern bat die Gemeinde Pfaffenhofen 
a.d. Glonn für die verbleibenden Arbeiten des Rindenmulchaufbringens um Mithilfe. 
Die Aktion wurde am Samstag, den 8. Mai 2021, durchgeführt. 18 Freiwillige (einige Bürgerinnen und Bürger, 
Erster Bürgermeister Helmut Zech, Zweiter Bürgermeister Harald Mang, Mitglieder des Gemeinderats sowie 
Mitarbeiter:innen aus dem Rathaus und des Bauhofs) haben sich - ausgerüstet mit Schubkarren und Rechen - 
bereits um 7:00 Uhr Morgens auf dem Sportgelände an der Räuber-Kneißl-Station eingefunden. 
Alle haben „Hand in Hand“ (natürlich unter Beachtung der geltenden Corona-Maßnahmen) zusammengearbei-
tet, sodass bis Mittag der Rindenmulch am gesamten Gelände rund um den Erlebnisteich verteilt werden konn-
te. 

Über die zahlreiche Beteiligung, hat sich die Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn  
sehr gefreut und bedankt sich nochmals ganz herzlich bei Allen. 

Text/Fotos: Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn 

Folgende Personen haben mitgearbeitet: 
 

 Annemie und Hans Waronitza 

 Michael Schwaak 

 Stefan Wild 

 Bernhard Naßl 
 Dieter Stoll 
 Susanne Vedova 

 Noah und Andreas Weiß 

 Marianne Steinhart 
 Florian Merk 

 Familie Klein-Kennerknecht 
 Gabriele Berglmeir 
 Gerhard Kistler 
 Sandra Schneider 
 Zweiter Bürgermeister Harald Mang 

 Erster Bürgermeister Helmut Zech 
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Es gibt wieder was Neues am ErlebnisTeich zu ent-
decken! 
Schon heute kann man sich an der drehbaren Trom-
mel über die verschiedenen Lebensräume wie z.B. 
Steinmauer, Hecke, Wald, Teich, Feld und Wiese 
informieren.  
An den verschiedenen Stationen findet man seit Kur-
zem zusätzliche Hinweise z.B. zum Bau einer Tro-
ckenmauer, zu verschiedenen Pflanzen und Tieren.  
Es sind noch weitere Schilder in Bearbeitung, die in 
Kürze angebracht werden. Die Schilder wurden von  
Lehrer:innen und Schüler:innen der Mittelschule 
Odelzhausen erarbeitet. 

Beschilderung für den Naturlehrpfad am ErlebnisTeich am Räuber-Kneißl-Weg aufgestellt 

Text/Fotos: Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn 

Viel Spaß beim Erkunden, Entdecken und Lernen!!! 
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Sie suchen ein Ausflugsziel für Ihre Radltour mit der ganzen Familie? 

Dann sind Sie hier genau richtig! 
Besuchen Sie z.B. die griechische Gaststätte „Glonntal Stub´n“ am Sportgelände,  

verweilen Sie am Kinderspielpatz und am Erlebnisteich mit Naturlehrpfad 

und runden Sie Ihre Tour ab mit einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen  
in der Patisserie Farfallina´s in Wagenhofen. 

(die jeweiligen Öffnungszeiten finden Sie unter www.pfaffenhofen-glonn.de) 

Text/Fotos: Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn 

Die neuen Klanghölzer wurden von der Firma Mang aus Egenburg montiert und mit dem jeweiligen Namen der 
Baumart gekennzeichnet. 
Mit einem Holzasthammer sind die Besucher eingeladen, auf die Baumstämme zu klopfen und anhand des 
Klangs die Baumart zu erkennen. 
Somit kann man aktiv den Weg erkunden und neben vielen schönen Eindrücken auf dem Barfußpfad, den Son-
nenliegen, dem Odelfass und vielem mehr, Erholung und Aktives verbinden. 

Die Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn hat eine weitere Attraktion für den  
Erlebnisteich am Räuber-Kneißl-Weg vorgestellt 

Auf dem Foto: Erster Bürgermeister Helmut Zech zusammen mit dem Zweiten Bürgermeister Harald 
Mang, der die Hölzer - als erfahrener Zimmerermeister - testet. 

Text/Foto: Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn 
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